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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1952

Norm

EO §65 E

ZPO §477

Rechtssatz

Die Nichtigkeiten, die im Verfahren vor Erlassung des Urteils unterlaufen sind, können nur im Berufungsverfahren über

Antrag oder von Amts wegen (allenfalls auf Grund einer Nichtigkeitsklage), nicht aber im Rekursverfahren gegen die

Exekutionsbewilligung wahrgenommen werden.
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